
  
Anwalt für Strafrecht: Täuschung eines Rechtspflegers

  

Bei einem Betrug muss der Beschuldigte einen Dritten mittels einer Erklärung täuschen. Beantragt der
Beschuldigte einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wegen einer nicht bestehenden Forderung, so
wird der den Antrag bearbeitenden Rechtspfleger nicht über das tatsächliche Bestehen der Forderung
getäuscht.

  

Für eine Strafbarkeit wegen Betrugs muss der Beschuldigte den Betroffenen täuschen. Eine solche
Täuschung erfolgt im Rahmen einer ausdrücklichen oder konkludenten Erklärung, welche der
Beschuldigte gegenüber dem zu Täuschenden abgibt. Ob neben einer ausdrücklichen auch eine
konkludente Erklärung gegenüber dem zu Täuschenden abgegeben worden ist und welchen Inhalt die
Erklärung hat bestimmt sich nach dem objektiven Empfängerhorizont. Findet die Kommunikation im
Rahmen eines geregelten Verfahrens statt, so wird der Inhalt der abgegebenen Erklärung maßgeblich durch
die diesem Verfahren zugrunde liegenden Vorschriften geprägt. Der Bundesgerichtshof sah sich in seinem
Beschluss vom 19. November 2013 (4 StR 292/13) damit konfrontiert, zu beurteilen, ob ein Rechtspfleger
getäuscht wird, wenn bei einem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss der Bestand der titulierten
Forderung kein Gegenstand der Kommunikation zwischen dem Beschuldigten und dem Rechtspfleger ist.
Die Beschuldigte Antragstellerin beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Pfändungs- und
Überweisungsbeschluss für eine Forderung in Höhe von 184.000 €. Die Forderung, welche durch die
Pfändung befriedigt werden sollte, bestand jedoch nicht. Der den Antrag bearbeitende Rechtspfleger
wurde nicht über das Nichtbestehen der Forderung unterrichtet. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs
liegt hier keine konkludente Täuschung des Rechtspflegers vor. Ein Rechtspfleger hat bei Erlass eines
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses nur die formalen Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung zu
untersuchen. Eine Prüfung der zu vollstreckenden Forderung erfolgt nicht. Der Antragsteller ist deshalb
nicht angehalten die materiell-rechtliche Grundlage der Forderung in seinem Antrag näher zu erläutern,
weshalb eine Täuschung des Rechtspflegers bezüglich des Bestehens der Forderung nicht in Betracht
kommt. Die Beschuldigte machte sich nicht des Betrugs strafbar.
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